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Interessenvertretung Turmdrehkrane im VDBUM:

Branchentreff in Feuchtwangen

Es ist ein wirklich stimmiger 
Veranstaltungsort, den die Orga-
nisatoren in Feuchtwangen ge-
bucht haben. Die bayrische Bau-
akademie begrüßt die Gäste mit 
unterschiedlichsten Turmdreh-
kranen, an denen hier ausgebil-
det wird. Und hier trafen sich die 
TDK-Fachleute, um den Referaten 
zu aktuellen Problemstellungen 
der TDK-Branche zu folgen.

Insbesondere die in Deutsch-
land noch verhältnismäßig junge 
Branche der Turmdrehkranver-
mieter erhält auf diesen Veranstal-

tungen immer wieder wertvolle 
Hinweise, wie die insgesamt sehr 
lebhaften und umfangreichen Fra-
geanteile während der Vorträge 
wieder einmal belegten.

Nach der Begrüßung der Teil-
nehmer und einer Kurzvorstel-
lung der Interessenvertretung 
sowie deren Aktivitäten schlossen 
sich vier etwa 90-minütige Vorträ-
ge zu unterschiedlichen Themen-
bereichen an.

Sofort zu Beginn berührte 
Dipl.-Ing. Andreas Gleich mit 
seinem Vortrag „Straßentrans-

port von Turmdrehkranen“ einen 
ausgesprochen wichtigen Aspekt, 
denn der Straßentransport von 
Turmdrehkranen leidet wie jener 

der Mobilkrane und der Sonder-
transport insgesamt unter der 
zunehmend restriktiveren Geneh-
migungspraxis, die eine Folge der 
desolaten Straßenverhältnisse ist.

Doch auch die Turmdrehkran-
vermieter sind darauf angewie-
sen, ihre Maschinen möglichst 
flexibel und möglichst kurzfristig 
umsetzen zu können. Da aber die 
Abmessungen vieler – oft auch be-
sonders nachgefragter – Krane in 
den Bereich der Genehmigungs-
pflicht fallen, sieht sich die Turm-
drehkranbranche immer wieder 
und immer häufiger mit der Ge-

nehmigungseinholung konfron-
tiert.

Welche Paragrafen dabei ei-
ne Rolle spielen, stellte Andre-

as Gleich unter anderem dar. Er 
verdeutlichte den Unterschied 
zwischen den fahrzeugbezogenen 
Sondergenehmigungen nach der 
Straßenverkehrszulassungsord-
nung (StVZO, §§ 13 und 70) sowie 
den streckenbezogenen Ausnah-
megenehmigungen der Straßen-
verkehrsordnung (StVO, §§ 29 
und 46, Dauer- und Einzelfahrge-
nehmigungen).

In beiden Bereichen, so stell-
te Andreas Gleich ebenfalls dar, 
hat sich für die Turmdrehkran-
branchen einiges getan. Zum 
Beispiel gilt Kranzubehör jetzt –  

Zum Beispiel gilt Kranzubehör jetzt – 
 analog zum Kranzubehör bei Mobilkranen –  

als unteilbare Ladung …

Gut 60 Brancheninsider trafen sich beim Branchentreff der TDK-Interessenvertretung in Feuchtwangen. Insgesamt 
zählte der Veranstalter an drei Branchentreffs 185 Teilnehmer. Sie werden ihre Teilnahme kaum bereut haben, 
denn wieder einmal ist es den Organisatoren gelungen, eine hochinteressante Fachveranstaltung zu organisieren.

Schulungskrane in Feuchtwangen.

Der Branchentreff Turmdrehkrane ist ein 
wichtiges Informationsforum geworden.
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analog zum Kranzubehör bei 
Mobilkranen – als unteilbare La-
dung, womit das genehmigte zu-
lässige Gesamtgewicht besser aus-
genutzt werden kann.

Zur Erlangung bundesweiter 
Dauergenehmigungen wurde die-
ses Zuggesamtgewicht auf 41,8 t 
bei einer Zuglänge von maxi-
mal 23 m, Einzelachslasten des 
Anhängers von maximal 11,5 t 
sowie einer Anhängermasse von 
maximal 18 t bei 2-achsigen be-
ziehungsweise 25 t bei 3-achsigen 
Anhängern festgelegt. Hält die 
Transporteinheit diese Abmessun-
gen ein, erhält sie die bundesweite 
Dauergenehmigung anhörungs-
frei.

Ganz offensichtlich ist es Strei-
tern wie Andreas Gleich gelungen, 
die Belange der Turmdrehkran-
branche den Genehmigungsbe-
hörden zur Kenntnis zu bringen. 
Der Referent machte aber ebenso 
deutlich, dass es noch ein erhebli-
ches Maß gemeinsamer Anstren-
gungen bedarf, damit auch in 
Zukunft den Anforderungen der 
Turmdrehkranbranche bei den 
Genehmigungsbehörden Gehör 
verschafft werden kann.

Ob es aber gelingen wird, die 
Genehmigungsverfahren zu be-
schleunigen, wie es Turmdreh-
kranvermieter aufgrund der Pra-
xis eigentlich bräuchten, steht 
wohl nicht zu erwarten. VEMAGS 
sieht zwar modern aus und legt 
nahe, dass VEMAGS quasi als 
Behörde agiert. Dem allerdings 
ist nicht so: VEMAGS ist ledig-
lich eine Online-Plattform, von 
der aus alle Verfahrensbeteiligten 
eines konkreten Antrags benach-
richtigt werden. Das stellt eine 
Vereinfachung dar, in den jeweili-
gen Genehmigungsbehörden aber 
müssen immer noch die dafür 
zuständigen Personen den Antrag 
bearbeiten. Und im Genehmi-
gungsbereich sind einige Behör-
den personell nicht unbedingt üp-
pig ausgestattet.

Nach dem Beitrag von Andre-
as Gleich referierte dann Markus 
Münst über die „Lebensdauer von 
Turmdrehkranen“ und beleuchte-
te dabei insbesondere die Aspekte 
Instandhaltung sowie Instandset-
zung.

Dass sich rechtliche Fragen 
durchaus anschaulich vermit-
teln lassen, stellte nach der Mit-
tagspause Rechtsanwalt Thomas 
Watermann unter Beweis. In 
seinem von zahlreichen Fragen 
begleiteten Vortrag stellte Tho-
mas Watermann die „Rechtlichen 
Aspekte des Vertrages zwischen 
Kranunternehmen und Kunden“ 
dar.  Dabei wurden vor allem die 
Haftung bei Schäden, der Inhalt 
von Verträgen, das Zustandekom-
men solcher Verträge sowie die 
Auswirkungen des Vertragsinhalts 
für die zu erbringenden Leistun-
gen betrachtet.

Abschließend referierte Dipl.-
Ing. Michael Weißschädel über 
den „Wirtschaftlichen Einsatz von 
Turmdrehkranen“. Dabei betonte 
er die Rolle des Turmdrehkrans 
als Schlüsselgerät auf der Bau-
stelle und hob die gründliche 
Einsatzplanung von Kranen als 
Grundlage für das wirtschaftli-
che Bauen hervor. 
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